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Kanton Zug

Auszug aus dem Protokoll
Sitzung vom 22. Februar 2022 rv
Versandt am

— 2 MRZ. 2022

Finanzwesen

Interkantonaler Finanzausgleich: Beitrag der Einwohnergemeinden an die Zahlung des Kantons
in den nationalen Finanzausgleich (NFA) 2022

Der Regierungsrat,

gestützt auf § 4 Abs. 1 des Kantonsratsbeschlusses über die Beteiligung der Einwohnerge
meinden am interkantonalen Finanzausgleich vom 30. August 2007 (BGS 621 .2),

beschliesst:

1. Die Finanzierungsbeiträge der Einwohnergemeinden an den interkantonalen Finanzaus
gleich werden für das Jahr 2022 wie folgt festgesetzt:

Zug Fr. 19672234
Oberägeri Fr. 2 335 683
Unterägeri Fr. 1 383 959
Menzingen Fr. 456 997

Baar Fr. 8 947 619
Cham Fr. 3 638 251
Hünenberg Fr. 2 065 943
Steinhausen Fr. 3 620 362
Risch Fr. 2814459

Walchwil Fr. 1 923 190

Neuheim Fr. 396 527

Total Fr. 47 255 224

2. Die Finanzierungsbeiträge der Gemeinden sind je zur Hälfte mit Valuta 28. Juni 2022
und 29. Dezember 2022 einzuzahlen. Bei verspäteter Zahlung der in Rechnung gestell
ten Beiträge wird ein Verzugszins von fünf Prozent ab Fälligkeitsdatum erhoben.

3. Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen nach der Mitteilung beim Verwaltungsge
richt des Kantons Zug, Postfach, 6301 Zug, schriftlich Verwaltungsgerichtsbeschwerde
erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthal
ten. Der angefochtene Entscheid ist beizufügen oder genau zu bezeichnen. Die Beweis
mittel sind zu bezeichnen und soweit möglich beizufügen.
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4. Mitteilung per E-Mail an:
- Alle Einwohnergemeinden
- Direktion des Innern (info.dis@zg.ch)
- Finanzdirektion (info.fd@zg.ch)
- Finanzverwaltung (info.kfv@zg.ch)
- Finanzkontrolle (into.tiko@zg.ch)
- Steuerverwaltung (info.stv@ zg.ch)

Regierungsrat des Kantons Zug

Martin Pfister Tobias Moser
Landammann Landschreiber
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A. Gemäss dem Kantonsratsbeschluss über die Beteiligung der Einwohnergemeinden am
interkantonalen Finanzausgleich (BGS 621 .2) leisten die Einwohnergemeinden jährliche Bei
träge im Umfang von sechs Prozent ihres Kantonssteuerertrages des vorletzten Jahres. Die
Kantonssteuererträge sind auf 80 Prozent normiert.

B. Wie der Beilage 1 zu entnehmen ist, beträgt das Total der Finanzierungsbeiträge aller
Einwohnergemeinden 47 255 224 Franken für das Jahr 2022. Die Belastungsobergrenze liegt
bei 40 Prozent der NFA-Zahlung des Kantons oder bei 131 467 501 Franken. Der Gesamtbe
trag der Finanzierungsbeiträge der Einwohnergemeinden ist im Verhältnis zur Limite leicht ge
sunken. Er beträgt 35,9 Prozent (Vorjahr: 36,5 Prozent).

C. Die Beiträge des Kantons an den Ressourcen-, Lasten- und Härteausgleich sind halb-
jährlich, jeweils am Ende des Halbjahres fällig (Art. 50 der Verordnung über den Finanz- und
Lastenausgleich vom 7. November 2007 [SR 61 3.21]). Gemäss § 5 des Gesetzes über den
direkten Finanzausgleich (FAG) vom 30. August 2007 sind die Finanzierungsbeiträge der Ge
meinden jeweils zwei Werktage vor Fälligkeit des interkantonalen Finanzausgleichs zu über
weisen (BGS 621.2).

D. Bei verspäteter Zahlung der in Rechnung gestellten Beiträge wird ein Verzugszins von
fünf Prozent erhoben.

E. Sämtliche Berechnungen wurden den Einwohnergemeinden im September 2021 zur Ver
nehmlassung zugestellt. Es sind keine Einwände gegen die Berechnungen eingegangen. Die
Zahlung des Kantons Zug in den Ressourcenausgleich des Bundes hat sich seit der Vernehm
lassung marginal verändert. Diese Änderung hat aber keine Auswirkung auf den Beitrag der Ein
wohnergemeinden an die Zahlung in den nationalen Finanzausgleich.

A lnvestitionsrechnung 2021 2022 2023 2024
1. Gemäss Budget oder Finanzplan:

bereits geplante

bereits geplante Einnahmen

2. Gemäss vorliegendem Antrag:
effektive Ausgaben

effektive Einnahmen

B Erfolgsrechnung (nur Abschreibungen auf Investitionen)
3. Gemäss Budget oder Finanzplan:

bereits geplante Abschreibungen

4. Gemäss vorliegendem Antrag:
effektive Abschreibungen

C Erfolgsrechnung (ohne Abschreibungen auf Investitionen)
5. Gemäss Budget oder Finanzplan:

bereits geplanter Aufwand

bereits geplanter Ertrag 47 405 000

6. Gemäss vorliegendem Antrag:
effektiver Aufwand

effektiver Ertrag 47 255 224

Beilage:
- Beilage 1: Beiträge der Einwohnergemeinden an die Zahlung des Kantons in den NFA

2022



Beilage 1
Kanton Zug

Beiträge der Einwohnergemeinden an die Zahlung des Kantons in den nationalen Ressourcenausgleich 2022

Zahlung Kanton Zug in den nationalen Finanzausgleich

. . .. .

. Bemessungsgrundlage
Jahr Ressourcenausgleich Lastenausgleich Harteausgleich Total Beitrag Zug

Jahre
2022 Fr. 328‘668‘752 Fr. -1939001 Fr. 1030318 Fr. 327760069 2016, 2017, 2018

Beiträge der Einwohnergemeinden an die Zahlung des Kantons Zug in den nationalen Ressourcenausgleich

Beitrag je Gemeinde* Zahlungstranchen Bemessungsgrundlage

Gemeinde Aktueller Beitrag Vorjahresvergleich Valuta 1. Häfte: Valuta Schlusszahlung: Kantonssteuerertrag

2022 2021 Di, 28. Jun. 2022 Do, 29. Dez. 2022 2020

auf_80_%_normiert
Zug Fr. 19672234 Fr. 19818671 Fr. 9836117.00 Fr. 9836117.00 Fr. 327870559
Oberägeri Fr. 2335683 Fr. 2530646 Fr. 1167841.50 Fr. 1167841.50 Fr. 38928045
Unterägeri Fr. 1‘383‘959 Fr. 1406415 Fr. 691979.50 Fr. 691979.50 Fr. 23065985
Menzingen Fr. 456997 Fr. 467554 Fr. 228498.50 Fr. 228498.50 Fr. 7616619
Baar Fr. 8947619 Fr. 10090170 Fr. 4473809.50 Fr. 4473809.50 Fr. 149126981
Cham Fr. 3638251 Fr. 3482846 Fr. 1819125.50 Fr. 1819125.50 Fr. 60637523
Hünenberg Fr. 2065943 Fr. 2117644 Fr. 1032971.50 Fr. 1032971.50 Fr. 34432375
Steinhausen Fr. 3620362 Fr. 3187210 Fr. 1810181.00 Fr. 1810181.00 Fr. 60339365
Risch Fr. 2814459 Fr. 3142332 Fr. 1407229.50 Fr. 1407229.50 Fr. 46907653
Walchwil Fr. 1923190 Fr. 1719602 Fr. 961595.00 Fr. 961595.00 Fr. 32053166
Neuheim Fr. 396527 Fr. 367‘384 Fr. 198263.50 Fr. 198263.50 Fr. 6608787

Total Fr. 47255224 1 Fr. 48330474 Fr. 23627612.00 ( Fr. 2362761200 Fr. 787587057
* Die Beiträge je Gemeinde sind auf ganze Zahlen gerundet.

Beiträge in Prozent des Kantonssteuerertrags: 6.0 %
Die Belastungsobergrenze von 40 % des jährlichen Kantonsbeitrages an den Ressourcenausgleich beträgt:

Entwicklung Beiträge an den nationalen Finanzausgleich je Gemeinde

in Franken
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